
An die

Gemeindeverwaltung von  / an den Konzessionär  

PEC:   

ERKLÄRUNG betreffend das Anbringen eines Firmenschildes oder einer 
Tafel auf einer Baustelle 

Artikel 1 Absatz 833 Buchstabe l) des Gesetzes Nr. 160/2019 

(Vermögensgebühr für die Besetzung von öffentlichem Grund und für Werbemaßnahmen)

Der/die Unterfertigte

Zu- und Vorname

Geburtsort Geburtsdatum

wohnhaft in PLZ

Straße,Platz,Hausnr.

Steuernummer

MwSt. Nr.

PEC-Adresse
Email-Adresse Telefon

(falls zutreffend)

gesetzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin

des Unternehmens

mit Sitz in PLZ

Straße,Platz,Hausnr.

Steuernummer

MwSt. Nr.

PEC-Adresse
Email-Adresse

im  Bewusstsein  der  strafrechtlichen  Folgen  im  Falle  von  Falschaussagen,  von  Urkundenfälschung  und  von 
Gebrauch und Vorweisung falscher Urkunden, die Daten beinhalten, die nicht mehr der Wahrheit entsprechen, im 
Sinne der Art. 75 und Art. 76 DPR Nr. 445/2000, welche die Verwirkung der daraus entstandenen Rechte und die  
Anzeigepflicht bei der zuständigen Behörde vorsehen,
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ERKLÄRT UNTER EIGENER VERANTWORTUNG,

 dass das FIRMENSCHILD, mit der Größe (Länge x Breite) von  m²,

oder

 dass die TAFEL (Freiberufler), mit der Größe (Länge x Breite) von  m²,

auf der Baustelle, gelegen in der Katastralgemeinde , Grundparzelle oder Bauparzelle , 

Adresse , im Zeitraum

 vom  bis zum  angebracht wird.

Es werden folgende Dokumente beigelegt:

1. Fotografie des Firmenschildes oder der Tafel, auf welcher die Maße des Schildes oder der Tafel ersichtlich 

sind; 

2. Fotokopie eines gültigen Ausweises des/der Erklärenden.

Der Unterfertigte / die Unterfertigte

ERKLÄRT ZUDEM UNTER EIGENER VERANTWORTUNG,

• dass auf der oben angegebenen Baustelle nur das oben angegebene Firmenschild oder nur die oben 
angegebene Tafel angebracht wird;

• dass das oben angegebene Firmenschild oder die oben angegebene Tafel nicht größer als 5 m² ist.

Der Unterfertigte / die Unterfertigte

NIMMT ZUDEM ZUR KENNTNIS,

dass  die  Konformität  und  die  Übereinstimmung  der  Anbringung  des  Firmenschildes  oder  der  Tafel  mit  den 
Grundsätzen der Straßen- und Verkehrssicherheit  nicht vorab von der Gemeinde überprüft werden konnte und 
somit, im Falle von Verstößen gegen diese Grundsätze, die vom Gesetz vorgesehenen Strafen verhängt werden. 

Der Unterfertigte / die Unterfertigte erklärt, gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 
Nr.  679/2016 die  Auskunft  zum Schutz  der  personenbezogenen Daten erhalten zu  haben,  in  welche auf  der 
Internetseite der Gemeinde und in den Räumlichkeiten des Rathauses Einsicht genommen werden kann.

(Ort und Datum) Der gesetzliche Vertreter/ die gesetzliche 
Vertreterin
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